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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Jette Waldinger-Thiering (SSW) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Einsatz von ukrainischen Lehrkräften 

 

1. Wie und in welcher Anzahl werden im Schuljahr 2023/24 die qualifizierten ukrai-

nischen Lehrkräfte in den Schulen eingesetzt? 

 

Antwort: 

Qualifizierte ukrainische Lehrkräfte können an allgemein bildenden Schulen als ukrai-

nische Unterstützungslehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), als Vertretungs-

lehrkräfte und als Lehrkräfte nach Feststellung der Gleichwertigkeit mit einer Lehr-

amtsbefähigung und einer erfolgreichen Anpassungsmaßnahme eingesetzt werden. 

Mit Stand 01.02.2024 sind an den allgemein bildenden Schulen in Schleswig-Hol-

stein 158 ukrainische Unterstützungslehrkräfte tätig; in welcher Anzahl qualifizierte 

ukrainische Lehrkräfte als Vertretungslehrkräfte oder als gleichgestellte Lehrkräfte in 

den Schulen eingesetzt sind, wird statistisch nicht erfasst. 
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Das Aufgabengebiet einer ukrainische Unterstützungslehrkraft umfasst die Unterstüt-

zung der Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Unter-

richt in Sprachlerngruppen mit DaZ für ukrainische Flüchtlinge, das Einbringen von 

Erfahrung aus der Lebenswelt der Flüchtlinge sowie die Schulung sozialer und ge-

sellschaftlicher Kompetenzen zur Integration in Gesellschaft und Schule und weitere 

mit der Lehrtätigkeit verbundene Aufgaben (Organisation der Lernumgebung; Beglei-

tung von Exkursionen, bei Praxiserkundungen und an außerschulischen Lernorten; 

Vorbereitung von didaktischen Arbeitsmaterialien; unterrichtsnahe technisch-admi-

nistrative Aufgaben (Führen von Schülerlisten, Anwesenheitskontrolle u.a.)). 

Die Aufgaben der ukrainischen Lehrkräfte, die als Vertretungslehrkräfte eingesetzt 

werden, richten sich nach der jeweiligen Ausschreibung und Aufgabenbeschreibung. 

Die Aufgaben der nach Anerkennung und Anpassungsmaßnahme gleichgestellten 

ukrainischen Lehrkräfte entsprechen denen der Lehrkräfte des jeweiligen Lehramtes. 

 

2. Werden ukrainische Lehrkräfte ausschließlich für die Unterrichtsversorgung zu-

gewanderter ukrainischer Schüler und Schülerinnen eingesetzt? 

 

Antwort: 

Ukrainische Lehrkräfte werden derzeit als Unterstützungslehrkräfte, Vertretungslehr-

kräfte und im Anpassungslehrgang eingestellt und im Rahmen der jeweiligen Aufga-

benbeschreibung eingesetzt (vgl. Antwort zu Frage 1). 

 

3. Wo und wie oft werden die ukrainischen Lehrkräfte im DaZ-Unterricht einge-

setzt? Wenn ja, wo und in welcher Form wird davon Gebrauch gemacht? Bitte 

nach Region und Schulart aufschlüsseln. Wenn nein, warum nicht? 

 

Antwort: 

Zu den Aufgaben der ukrainischen Unterstützungslehrkräfte gehört unter anderem 

der Einsatz im DaZ-Unterricht als Unterstützung. Daneben ist der Einsatz von ukrai-

nischen Lehrkräften als Vertretungslehrkräfte oder als gleichgestellte Lehrkräfte im 

DaZ-Unterricht möglich; Ort und Anzahl der jeweiligen Einsätze werden statistisch 

nicht erfasst. 


